
  

Anzug betreffend Beantwortung von Interpellationen 09.5278.01 
 

Es kommt immer wieder vor, dass der Regierungsrat Interpellationen aus dem Grossen Rat ohne ersichtlichen 
Grund schriftlich beantwortet. Auch wenn er dazu gemäss der Geschäftsordnung des Grossen Rates rechtlich in 
der Lage ist, erachtet es der Anzugsteller als wünschenswert, Interpellation wenn immer möglich mündlich zu 
beantworten. Denn eine mündliche und damit auch schnellere Beantwortung einer Interpellation dürfte dem Sinn 
und Geist dieses recht unmittelbaren Instruments besser entsprechen. 

Ich bitte den Regierungsrat, das Anliegen zu prüfen und umzusetzen. 

Baschi Dürr  

 


